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1. Präambel 

Die Leitlinien für den Betrieb des Waldschwimmbades Büchen sind interne Regelungen, 
die insbesondere sowohl den Willen der politischen Selbstverwaltung als auch die 
Leistungen des Waldschwimmbades Büchen festlegen. 
 
Sie stellen eine interne Informationsquelle dar, die den Mitgliedern der 
Gemeindevertretung, der Verwaltung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Waldschwimmbades als Grundsatzpapier zur Verfügung steht. Aus den Leitlinien 
entwickeln die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Waldschwimmbades ein Leitbild, 
das das Selbstverständnis ihrer Tätigkeit widerspiegelt. 
 
Die Fortschreibung der Leitlinien erfolgt bedarfsgerecht in verantwortungs- und 
vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen der Kommunalpolitik, der Verwaltung sowie 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Waldschwimmbades Büchen. 
 

2. Organisation 

Das Waldschwimmbad Büchen gehört organisatorisch dem Sachgebiet 48 im 
Fachbereich 4 „Bauwesen“ der Verwaltung der Gemeinde Büchen an.  
 

3. Personal 

3.1. Tariflich Beschäftigte 

Das Waldschwimmbad Büchen wird geführt durch eine Fachkraft als Badleiter. Hierbei 
wird sie unterstützt durch zwei Fachangestellte für Bäderbetriebe und einer 
Rettungsschwimmerin bzw. einem Rettungsschwimmer. Im Rahmen freier Kapazitäten 
soll die Ausbildung zu Fachangestellten für Bäderbetriebe durchgeführt werden. 
 
 
Mit der Reinigung der Sanitäranlagen und der Durchschreitebecken wird eine 
Reinigungsfirma beauftragt.  
Für die Reinigung der Außenbereiche des Waldschwimmbades, für den Einzug der 
Schwimmbadabdeckung sowie die Besetzung der Kasse werden überwiegend 
Saisonkräfte eingesetzt. 
 
Das Weisungs- und Direktionsrecht gegenüber dem Personal des Waldschwimmbades 
Büchen liegt beim Bürgermeister der Gemeinde Büchen und dem zuständigen 
Fachbereichsleiter. Die Fachaufsicht über das Kassenpersonal obliegt der 
Sachgebietsleitung der Amtskasse Büchen. 
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3.2. Dienstbekleidung 

Das Personal mit Ausnahme der Reinigungskräfte wird durch die Gemeinde Büchen mit 
der Witterung angepasster Dienstbekleidung ausgestattet. Diese umfasst für das 
Personal der Badeaufsicht insbesondere  
 

 Trainingsanzug 

 Polo-Shirts 

 Shorts 
 
Die Bekleidungsstücke sind mit dem Logo der Gemeinde Büchen sowie dem Namen 
des Angestellten zu versehen.  
 
Die Dienstbekleidung ist im Sinne des „corporate design“ bei der Badeaufsicht, 
Schwimmausbildung o. ä. zu tragen. Sofern Ersatzbeschaffungen erforderlich sind, hat 
die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter diese seinem Sachgebietsleiter unverzüglich 
anzuzeigen. 
 

3.3. Aufgaben der Fachkräfte und Rettungsschwimmer 

Die Aufgaben der im Waldschwimmbad Büchen tätigen Fachkräfte ergeben sich aus 
den für das Waldschwimmbad Büchen einschlägigen Bestimmungen des 
„Aufgabenkatalogs für geprüfte Meister für Bäderbetriebe und Fachangestellte für 
Bäderbetriebe“ (DGfdB R 94.08) der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen 
e.V./Ausschuss Bäderbetrieb AK Schwimmbadpersonal in der jeweils geltenden 
Fassung (s. Anlage 2). 
 
Die Rettungsschwimmer unterstützen die Fachkräfte bei ihrer Tätigkeit, insbesondere 
im Bereich der Schwimmaufsicht sowie der Hilfeleistungen.  

3.4. Unfallverhütungsvorschriften 

Es sind die Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten. Dies gilt insbesondere für das 
Tragen von Schmuckgegenständen. 
Unterweisungen des Personals in die Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften 
sind regelmäßig durchzuführen. 

3.5. Aus- und Fortbildung 

Der Aus- und Fortbildungsbedarf ist durch den Badleiter zu ermitteln und dem 
Sachgebietsleiter mitzuteilen.  
 
Die Organisation der Ausbildung der Fachangestellten für Bäderbetriebe im 
Waldschwimmbad Büchen ist vornehmlich Aufgabe des Badleiters; er wird unterstützt 
durch die Fachangestellten für Bäderbetriebe. 
 
Die mit der Wasseraufsicht beauftragten Mitarbeiter haben zu Beginn der Badesaison 
eine kombinierte Rettungsübung in folgendem Umfang nachzuweisen: 
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o 25 m Anschwimmen 
o Abtauchen 3 bis 5 m tief, Heraufholen eines 5-kg-Tauchrings oder eines 

gleichartigen Gegenstandes, diesen anschließend fallenlassen 
o Lösen aus einer Umklammerung durch einen Befreiungsgriff 
o 25 m Schleppen mit Fesselschleppgriff 

Anlandbringen des Geretteten 
o 3 Minuten Vorführung der Wiederbelebung 

Die Übung ist ohne Unterbrechung abzulegen. Der Nachweis hierüber ist zu 
dokumentieren und dem Sachgebietsleiter vorzulegen. 

Im Waldschwimmbad Büchen eingesetzte Rettungsschwimmer von 
Wasserrettungsorganisationen haben zu Beginn ihrer Tätigkeit als Rettungsschwimmer 
mindestens einen gültigen Nachweis des Rettungsschwimmabzeichens in „Silber“ 
vorzulegen und die Rettungsfähigkeit nachzuweisen. Die Rettungsfähigkeit ist durch die 
Betriebsleitung zu dokumentieren. 

Die mit der Wasseraufsicht beauftragten Mitarbeiter haben jährlich einen Erste-Hilfe-
Kurs zu besuchen. 

3.6. Arbeitszeit 

Die regelmäßig wöchentliche Arbeitszeit des Personals richtet sich nach den 
gesetzlichen bzw. tariflichen Vorschriften sowie den jeweils geltenden 
Dienstanweisungen der Gemeinde Büchen. Die Leitung des Waldschwimmbades 
erstellt einen Dienstplan, der insbesondere die Öffnungszeiten des Waldschwimmbades 
berücksichtigt. Die Wirkung des Dienstplanes ist für das Personal bindend.  
 
Zur Vermeidung von Überstunden bzw. zum Abbau von Überstunden gilt eine 
bedarfsorientierte Personalbesetzung. Diese beinhaltet insbesondere den 
angeordneten Zeitausgleich bei Schlechtwetter. 
 
Auf Anordnung des Badleiters, des Fachangestellten für Bäderbetriebe oder des 
Rettungsschwimmers ist der Kassenbetrieb bei Schlechtwetter einzustellen. Sie haben 
dabei das Besucheraufkommen in ihr Ermessen einzubeziehen sowie das Weisungs- 
und Direktionsrecht gegenüber dem Kassenpersonal. 
 
Pausenzeiten, die durch die Zeiterfassung der Gemeinde von der täglichen Arbeitszeit 
abgezogen werden, werden dem Personal wieder gut geschrieben, sofern die 
Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter diese Zeiten aufgrund des Schwimmbadbetriebes 
tatsächlich nicht wahrnehmen konnte. 
 
Über diese Leitlinien hinausgehende Dienstanweisungen des Bürgermeisters der 
Gemeinde Büchen bleiben unberührt. 

3.7. Unterstützung durch Hilfsorganisation 
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Zur Abdeckung von Spitzenzeiten können Mitglieder von Hilfsorganisationen zur 
Unterstützung der Fachkräfte des Waldschwimmbades zur Wasseraufsicht 
herangezogen werden. Mit der Hilfsorganisation ist eine Vereinbarung abzuschließen, 
die insbesondere die erforderliche Qualifikation, das Mindestalter der Einsatzkräfte 
sowie das Weisungs- und Direktionsrecht regelt. Die Hilfsorganisation wird für den 
Einsatz ihrer Mitglieder entsprechend der Vereinbarung entlohnt.  

4. Haus- und Badeordnung 

Für den Besuch des Waldschwimmbades gilt die Haus- und Badeordnung für das 
Waldschwimmbad Büchen (Anlage 3). Die Haus- und Badeordnung ist für jeden 
Badegast sichtbar im Waldschwimmbad zu veröffentlichen. 
 

5. Betriebstemperatur, Öffnungszeiten 

5.1. Öffnungszeiten 

 
Wochentag Mai/September Juni-August 

Montag 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

Dienstag 5.30 Uhr bis 19.00 Uhr 5.30 Uhr bis 20.00 Uhr 

Mittwoch 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr 

Donnerstag 5.30 Uhr bis 19.00 Uhr 5.30 Uhr bis 20.00 Uhr 

Freitag 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

Samstag 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

Sonntag 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

 
Einlassende in das Waldschwimmbad ist eine halbe Stunde vor Schließung des 
Bades.15 Minuten vor Betriebsschluss ist das Schwimmbecken zu räumen.  
 
Weitergehende Öffnungszeiten des Waldschwimmbades bei Sonderveranstaltungen (z. 
B. Rock am Pool, Schulveranstaltungen) sind nach Rücksprache mit dem 
Bürgermeister der Gemeinde Büchen oder dem zuständigen Sachgebietsleiter bzw. 
Fachbereichsleiter ebenso möglich wie verlängerte Öffnungszeiten bei guten 
Wetterlagen. 
 
Bei Unwetterlagen bzw. in Situationen, in den das Schwimmbadpersonal die Sicherheit 
der Schwimmbadbesucher nicht mehr gewährleisten kann, kann das Waldschwimmbad 
Büchen den Badebetrieb einstellen bzw. das Waldschwimmbad schließen. 

5.2. Betriebstemperatur 

Die Betriebstemperatur des Wassers wird täglich gemessen und auf einem Aushang für 
die Badegäste angezeigt. 
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6. Schwimmausbildung, Schwimmabzeichen Abnahme 

6.1. Schwimmkurse 

Die Schwimmausbildung ist eine besondere Aufgabe des Schwimmbadpersonals; dies 
gilt insbesondere für die Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen. Zielrichtung einer 
ganzheitlichen Schwimmausbildung in der Gemeinde Büchen ist auch eine 
altersgerechte Unterrichtung von Kindern sowie Schülerinnen und Schülern in 
Kindergärten und Schulen über die Gefahren im und am Wasser. Dies gilt auch für eine 
Sensibilisierung der Eltern, ihre Kinder beim Schwimmen lernen zu unterstützen. Die 
Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in Kindertagesstätten und Schulen wird 
durch das Personal des Waldschwimmbades unter Benutzung eines selbst entwickelten 
und gruppenorientierten Leitfadens durchgeführt. 
 
Schwimmkurse für Kinder werden während der Betriebszeiten angeboten. Sie erfolgen 
in zwei Gruppen (Anfänger bzw. Fortgeschrittene). Der Kursus findet werktags 
 

- während der Schulzeit um 15.00 Uhr (Anfängerkurs) sowie 15.30 Uhr 
(Fortgeschrittenenkurs) und  um 17.00 Uhr (Anfängerkurs) sowie 17.30 Uhr 
(Fortgeschrittenenkurs)  

 
- in den Ferien um 10.00 Uhr (Anfängerkurs) sowie 10.30 Uhr 

(Fortgeschrittenenkurs) und um 17.00 Uhr (Anfängerkurs) sowie 17.30 Uhr 
(Fortgeschrittenenkurs) 

 
statt. 
 
Das Mindestalter für die Teilnahme am Schwimmkurs ist 5 Jahre. 
 
Bei der Anmeldung zu dem Schwimmkurs ist eine Anzahlung in Höhe von 25 € zu 
entrichten. Eine Erstattung des Betrages erfolgt nur bei Abmeldung bis 3 Werktage vor 
Kursbeginn und wenn der Platz wieder vergeben werden konnte bzw. bei 
nachweisbarer Krankheit. Im Einzelfall entscheidet der Bürgermeister über die 
Erstattung der Rückzahlung. Der Restbetrag ist mit Kursbeginn zu entrichten.  
 
Das Entgelt für die Teilnahme am Schwimmkurs beinhaltet nicht den Eintrittspreis für 
das Waldschwimmbad Büchen. Bei Schwimmschülerinnen und -schülern bis zum 10. 
Lebensjahr hat eine Begleitperson freien Eintritt; dies gilt nicht, sofern die Begleitperson 
selbst die Angebote des Schwimmbades nutzt. 
 
Die maximale Gruppengröße für einen Anfänger- sowie einen Fortgeschritten Kurs 
beträgt 10 Kinder; die Neuaufnahmen orientieren sich an den bestandenen 
Frühschwimmerprüfungen. 
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Nach dem ersten Kursbesuchstag kann das Kind für zwei Monate am Schwimmkurs 
teilnehmen. Die Teilnahme am Schwimmkurs endet mit dem Erwerb des 
Frühschwimmerabzeichens. Konnte innerhalb dieses zweimonatigen Zeitraumes 
innerhalb einer Schwimmbadsaison das Frühschwimmerabzeichen nicht erworben 
werden, kann eine Verlängerung des Schwimmkurses um maximal 4 Wochen erfolgen. 
Die Kosten hierfür betragen 25€. 
 
Schwimmkurse für Gruppen aus Kindergärten und Schulen können nach Vereinbarung 
mit dem Badleiter in gesonderten Kursen beschult werden. Die Gruppe muss 
mindestens 8 Teilnehmer umfassen.  
 
Das Angebot für Erwachsenenschwimmkurse richtet sich nach der Nachfrage. 
 

6.2. Schwimmabzeichen Abnahme 

 

Die Besucher des Waldschwimmbades haben die Möglichkeit der Ablegung folgender 
Schwimmprüfungen: 
 

- Seepferdchen 
- Seeräuber 
- Deutsches Jugendschwimmabzeichen (DJSA) 
  in Bronze, Silber, Gold  
- Deutsches Schwimmabzeichen (DSA) 
  in Bronze, Silber, Gold 

 
In Zusammenarbeit mit der DRK-Wasserwacht und der Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft können darüber hinaus auch Rettungsschwimmabzeichen abgelegt 
werden. 
 
In der Prüfungsgebühr enthalten sind die Prüfung, ein Stoffabzeichen sowie ggf. die 
Ausstellung eines Schwimmpasses. 
 
Das Schwimmbadpersonal unterstützt die Abnahme von bzw. führt Prüfungen für das 
Deutsche Sportabzeichen durch. 
 
Die Abnahme der Schwimmprüfungen erfolgt durch den Badleiter sowie die 
Fachangestellten für Bäderbetriebe 
 

7. Serviceleistungen 

7.1. Betrieb des Kiosks  

Der Betrieb des Kiosks auf dem Gelände des Waldschwimmbades Büchen soll an 
private Unternehmer verpachtet werden. Für die Durchführung ist ein Pachtvertrag 
abzuschließen. Der Vertrag regelt die Rechte und Pflichten des Betreibers des Kiosks.  
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7.2. Benutzung des Grillplatzes 

Die Besucher des Waldschwimmbades können nach vorheriger Absprache mit dem 
Personal des Waldschwimmbades gegen ein Entgelt den Grillplatz des 
Waldschwimmbades nutzen. Das Grillen ist nur auf den hierfür vorgesehenen Flächen 
gestattet. 

7.3. Übernachtungen im Schwimmbad 

Für Vereine, Verbände und Schulen sind Übernachtungen im Waldschwimmbad 
Büchen grundsätzlich erlaubt und erfolgen nach Absprache mit dem Badleiter.  

7.4. Begleitung von Schulprojekten und Aktionen der  
       Kindertagesstätten 

Schulen in Trägerschaft des Schulverbandes Büchen sowie Kindertagesstätten des 
Amtsbereiches steht das Waldschwimmbad für Projekte und Aktionen kostenlos zur 
Verfügung. Das Personal des Schwimmbades ermöglicht und unterstützt im Bedarfsfall 
die Unterrichtsgestaltung. Dies gilt insbesondere bei der Gestaltung von 
Schwimmwochen. Für die Schulen und Kindertagesstätten steht das Personal des 
Waldschwimmbades mit dem Programm „Kinder müssen Wasser kennen“ (Gefahren in 
und am Wasser) kostenlos zur Verfügung. 

7.5. Regelmäßige Kurs- und Veranstaltungstermine 

 

Kursus Wochentag von bis 

   

Wassergymnastik Montag 9.15 Uhr 9.45 Uhr 

 Mittwoch 19.00 Uhr 19.30 Uhr 

 Freitag 9.15 Uhr 9.45 Uhr 

 
 

Spielenachmittag Donnerstag 15.00 Uhr 18.00 Uhr 

 
Die Kurse werden durch den Badleiter, den Fachangestellten für Bäderbetriebe und den 
Rettungsschwimmer sowie die Auszubildenden zu Fachangestellten für Bäderbetriebe 
durchgeführt. 

7.6. Bahnvermietung 

Vereine und Verbände haben grundsätzlich die Möglichkeit, nach Absprache mit dem 
Badleiter zu Trainingszwecken gegen ein Entgelt die Bahnen zu mieten. Sportvereine 
und Wasserrettungsorganisationen in der Gemeinde Büchen, die für die Ausbildung 
bzw. das Training ihrer Mitglieder Schwimmbahnen benötigen, erhalten diese 
Möglichkeit unentgeltlich. 
 
Die Möglichkeit der Bahnvermietung richtet sich auch nach dem gegenwärtigen 
Besucheraufkommen.  
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7.7. Sonderveranstaltungen 

Das Angebot des Waldschwimmbades wird durch besondere Attraktionen 
(Beachvolleyballturniere, Flutlichtbaden o. ä.) ergänzt. Hierbei ist eine Zusammenarbeit 
mit Dritten, z. B. Vereinen und Verbänden, anzustreben. Unter Berücksichtigung der 
Gewährleistung der Sicherheit des laufenden Badebetriebes können auch 
Kindergeburtstage betreut werden. 
 

8.  Reinigung und Hygiene, Pflege der Außenanlagen und 

Gerätschaften, Instandsetzungen 

8.1. Grundsatz 

Sauberkeit ist ein wichtiges Attraktivitätskriterium des Waldschwimmbades Büchen und 
hat bei der Organisation neben dem Aspekt der Sicherheit oberste Priorität. Das 
Personal hat auf einen einwandfreien Charakter des äußeren Erscheinungsbildes 
hinzuwirken. 
Das Personal hat für die einzelnen Bereiche des Waldschwimmbades Reinigungs- und 
Hygienepläne zu erstellen, die den geltenden Vorschriften genügen. 
 

8.2. Betreten des Beckenumganges mit Schuhwerk 

Zur Vermeidung von Schmutzeintrag am Beckenumgang ist das Betreten des Bereichs 
hinter den Durchschreite Becken mit Schuhwerk nur nach vorheriger Zustimmung einer 
Fachkraft für Bäderbetriebe zulässig; die Nutzung von Badeschuhen ist zulässig. Für 
Großveranstaltungen können Ausnahmen zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, 
dass im Anschluss an die Veranstaltung eine Reinigung des Beckenumganges oder 
einzelner Bereiche bis zur nächsten Öffnung des Waldschwimmbades für den 
allgemeinen Besucherverkehr sichergestellt ist. 

8.3. Verkehrssicherungspflicht 

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht hat das Personal vor Öffnung des 
Schwimmbades insbesondere folgende Bereiche einer täglichen Kontrolle zu 
unterziehen: 
 

- Technikhalle 
- Spielplatz 
- Großwasserrutsche 
- Umkleidebereich 
- Großbecken mit Sprungzone und Nichtschwimmerbereich 
- Kleinkinderbecken 
- Sprungbretter 
- Wege auf dem Gelände 

 
Die Kontrolle ist zu dokumentieren. 
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8.4. Reinigung des Beckenbereichs 

Die Reinigung des Beckenbereichs sowie der Durchschreite Becken muss bis 
spätestens 30 Minuten vor Öffnung des Waldschwimmbades abgeschlossen sein. 
Witterungsbedingte Einflüsse und daraus resultierender Mehr- oder Minderaufwand 
sind zu berücksichtigen. 
Während der Öffnungszeiten auftretende Verunreinigungen sind unverzüglich zu 
entfernen. Gegebenfalls ist das Reinigungspersonal auch während des laufenden 
Betriebes einzusetzen. 

8.5. Reinigung der sanitären Anlagen sowie der Umkleiden 

Die Reinigung der sanitären Anlagen und Umkleiden erfolgt in der Regel nach 
Betriebsschluss. Sofern sich während der Betriebszeit ein Bedarf ergibt, ist unverzüglich 
eine Reinigung durchzuführen. Gegebenfalls ist das Reinigungspersonal auch während 
des laufenden Betriebes einzusetzen. 
Unabhängig der tatsächlich durchgeführten Reinigungen sind Kontrollgänge 
durchzuführen, in denen insbesondere die Umkleiden, die Toiletten sowie die 
Duschbereiche inspiziert und auf Sauberkeit untersucht werden. Eine Dokumentation 
der Kontrollgänge ist in den sanitären Anlagen zu veröffentlichen. 

8.6. Kinderspielplatz 

Das Gelände des Kinderspielplatzes ist täglich zu kontrollieren. Verunreinigungen sind 
unverzüglich zu beseitigen. Die Spielgeräte sind auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen 
und ggf. Instand zu setzen. Für die auf dem Gelände des Waldschwimmbades 
befindlichen Spielgeräte wird ein Kataster geführt (vgl. Pkt. 7.5). Zum Schutz der Kinder 
und Jugendlichen wird im Bereich des Spielplatzes eine Nichtraucherzone eingerichtet. 
Auf die Nichtraucherzone ist durch das Aufstellen von Schildern mit dem Hinweis „Aus 
Rücksicht auf unsere Kinder beginnt hier eine Nichtraucherzone“ hinzuweisen.  

8.7. Pflege der Anlagen 

Das Personal des Waldschwimmbades hat die Anlage des Waldschwimmbades 
(Rasenflächen, Beete, Grillplatzanlage) o. ä. zu pflegen. Darüber hinaus sind die 
gemeindeeigenen Außenanlagen zu unterhalten. Hierzu gehören insbesondere 
 
   - der Eingangsbereich  
   - die Fahrradständer und -Abstellplatz 
   - die Zuwegungen zum Schwimmbad vom Parkplatz „Rodelberg“ 
   - Bereiche der Einfriedung 
 
Aufgetretene Schäden sind unverzüglich zu beseitigen; ist eine Schadensbeseitigung 
durch das Personal des Waldschwimmbades nicht möglich, ist unverzüglich der 
Bürgermeister der Gemeinde Büchen oder der zuständige Fachbereichs- bzw. 
Sachgebietsleiter zu informieren. 
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8.8. Inventar- und Wartungsbücher 

Über das Inventar des Waldschwimmbades ist ein Inventarbuch zu führen, in welches 
die nach den Haushaltsgrundsätzen der Doppik erforderlichen Angaben (Bezeichnung, 
Wert, Zustand, Alter bzw. Beschaffungsdatum) aufgenommen werden. 
Über die auf dem Gelände befindlichen Spielgeräte ist ein gesondertes Verzeichnis zu 
führen, das darüber hinaus auch die für eine technische Überprüfung erforderlichen 
Angaben enthält. 
 
Regelmäßig wiederkehrende Arbeiten und Wartungen sind in einem Wartungsnachweis 
zu führen. 
 

8.9. Nachsaison 

Die Vorsaison beginnt in der Regel im Februar, die Nachsaison dauert bis zum 
November des Jahres. In dieser Zeit sind alle nicht während der Saison durchführbare 
Arbeiten zu verrichten und das Schwimmbad winterfest bzw. betriebsbereit zu machen. 
 

9. Kassenführung, Eintrittspreise, Nutzungsentgelte und 
Verkaufserlöse  

Die Kasse des Waldschwimmbades Büchen ist eine Zahlstelle i. S. d. § 3 der 
Landesverordnung über die Kassenführung der Gemeinden. Die Bestimmungen der 
Dienstanweisung zur Kassensicherheit im Waldschwimmbad Büchen in der jeweils 
geltenden Fassung sind Gegenstand dieser Leitlinien. 
 
Die Eintrittspreise sowie Servicepreise für das Waldschwimmbad Büchen sind in der 
Anlage 1 zu diesen Leitlinien aufgeführt und bindend. 
 
Die Gemeinde führt zwei Wochen vor Ostern sowie in der Adventszeit 
Kartenvorverkäufe mit einem Rabatt von 10,00 Euro je Saisonkarte durch die 
Amtskasse Büchen durch. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend, Kultur, 
Sport und Soziales der Gemeinde Büchen vom 11.10.2016 führt die Verwaltung die 
Rabattaktion selbständig durch. 
 
Die Saisonkarten können in der Amtskasse Büchen auch außerhalb der 
Schwimmbadsaison ohne Rabatt zu den jeweils gültigen Konditionen bezogen werden. 
 
Kostenfreier Eintritt für ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Waldschwimmbades wird nicht gewährt, dasselbe gilt für Mitglieder von Fachverbänden 
des Schwimmbadwesens o.ä.. 
 
Prüferinnen und Prüfer des Eisenbahner Sportverein Büchen e.V. wird für ihre Tätigkeit 
ein freier Eintritt in das Waldschwimmbad Büchen gewährt. Gleiches gilt für Mitglieder 
der Hilfsorganisationen sowie der Freiwilligen Feuerwehren Büchen, Büchen-Dorf und 
der Polizei, sofern ihr Besuch dem organisierten Trainingszweck ihres ehrenamtlichen 
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Engagements dient. Kostenloser Einlass in diesen Fällen sind 30 Minuten vor den 
offiziellen Trainingsbeginn der Gruppe. 
Sollten die Mitglieder ansonsten das Waldschwimmbad nutzen, haben auch sie einen 
Eintritt zu leisten. 
 
Das Waldschwimmbad Büchen steht den Schülerinnen und Schülern der dem 
Schulverband Büchen angehörenden Schulen sowie der Tagesklinik zur Verfügung. Für 
schulische Veranstaltungen im Rahmen des Unterrichts wird weder für Schülerinnen 
und Schüler noch für Lehrkräfte ein Eintritt erhoben. Gleiches gilt für Eltern, die die 
Veranstaltungen direkt unterstützen. 

 
Alle aus dem Betrieb des Waldschwimmbades Büchen hervorgehenden Erlöse und 
Nutzungsentgelte sind ausschließlich als Einnahmen der Gemeinde Büchen zu buchen.  
Zur Integration von Menschen mit Behinderungen kann mit entsprechender Vorlage 
eines Ausweises eine Begleitperson das Waldschwimmbad kostenlos besuchen. 
 
Gruppen Büchener Sportvereinen wird ein freier Eintritt in das Waldschwimmbad 
Büchen gewährt sofern sie die Spielflächen für Beachsoccer; Beachhandball sowie 
Beachvollyball zu Trainingszwecken nutzen. Sollten die Mitglieder ansonsten das 
Waldschwimmbad nutzen, haben auch sie den entsprechenden Eintritt zu bezahlen. 

 

10. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 

Für ein regionales und überregionales Marketing für das Waldschwimmbad Büchen 
entwickelt die Gemeinde Büchen eine Strategie und schreibt diese fort.  
 
Zur Unterstützung des Marketings werden auf der Homepage der Gemeinde Büchen 
Unterseiten für das Waldschwimmbad unterhalten, zielgruppenorientierte Werbeflyer 
erstellt sowie Anzeigen in Printmedien geschaltet. Darüber hinaus werden an den 
Einfahrtsstraßen zur Gemeinde Büchen saisonal Schilder aufgestellt, die auf das 
Waldschwimmbad hinweisen. Im Winter werden diese Schilder für andere 
Werbezwecke in der Gemeinde verwendet. 
 
Das Auslegen und Aushängen von Werbung für Veranstaltungen, Einrichtungen o. ä. ist 
nur gestattet, sofern dieses im Interesse der Gemeinde Büchen ist. 
 
Im Wege des „corporate design“ erhalten veröffentlichte Aushänge des 
Waldschwimmbades ein einheitliches Layout; es wird das Logo der Gemeinde Büchen 
geführt: 
 
 

           



Leitlinien  Stand:  20-11.2017 
für den Betrieb des Waldschwimmbades Büchen 

 

Um allen Besucherinnen und Besuchern einen angenehmen Aufenthalt im 
Waldschwimmbad zu bieten, hat das Schwimmbadpersonal darauf hinzuwirken, dass 
die Badeordnung eingehalten wird. 
 
Zur Entwicklung des Waldschwimmbades ist eine Kummer- bzw. Ideen-Box für 
Besucherinnen und Besucher eingerichtet; angenommene Vorschläge sollen honoriert 
werden. 
 
Für die Analyse des Einzugsgebietes des Waldschwimmbades sind freiwillige 
Befragungen bei den Besucherinnen und Besucher durchzuführen. 
 
Bauliche und gestalterische Veränderungen im Waldschwimmbad sind der 
Öffentlichkeit zu präsentieren, z. B. durch Veröffentlichung eines Baufortschritts über 
das Internet.  

11. Berichtswesen 

Der Badleiter o.V.i.A. hat eine unverzügliche Berichtspflicht gegenüber dem 
Bürgermeister der Gemeinde Büchen, dem zuständigen Fachbereichs- oder 
Sachgebietsleiter insbesondere in folgenden Fällen: 
 

 erhebliche Schäden im Waldschwimmbad Büchen 

 aufgetretene Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 

 Rettungen  

 Besondere Vorkommnisse ähnlicher Art 
 
Der Badleiter hat eine Statistik zu führen über  
 

 Besucherzahlen 

 Herkunftsorte der Besucher 

 abgenommene Schwimmabzeichen 

 durchgeführte Schwimmkurse inklusive führen einer 
Wartliste (mit Trennung der Einzel- und Gruppenkurse) 

 Herkunft von Kursteilnehmern von Schwimmkursen und 
Sasionkartenbesitzern 

 geleistete Erste-Hilfe-Maßnahmen (Verbandbuch) 

 Wasser- und Lufttemperaturen 

 Übernachtungen im Waldschwimmbad 

 Nutzungen des Grillplatzes 

 besondere Vorkommnisse 

 die für den Betrieb erforderlichen Daten (z. B. Chlorgas, 
Redox, pH-Werte etc.) 

 
Die erfassten Daten sind auch über das Saisonende hinaus dem zuständigen 
Sachgebietsleiter, dem zuständigen Fachbereichsleiter sowie dem Bürgermeister der 
Gemeinde Büchen zu übermitteln.  
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Zum Saisonabschluss ist eine Jahresentwicklung über Nutzung- und Serviceentgelte 
sowie zu Erneuerungs- und Verbesserungsarbeiten anzufertigen und dem zuständigen 
Ausschuss vorzulegen. 
 
Die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes sind hierbei einzuhalten. 

12. Verbindlichkeit 

Die Leitlinien für den Betrieb des Waldschwimmbades Büchen sind für die 
Gemeindevertretung, die Verwaltung sowie das Personal des Waldschwimmbades 
verbindlich. Über Ausnahmen zu diesen Leitlinien entscheidet der Ausschuss für 
Jugend, Kultur Sport und Soziales der Gemeinde Büchen der Bürgermeister der 
Gemeinde Büchen oder der zuständige Fachbereichsleiter. 
 
Sofern sich ein Änderungs- oder Ergänzungsbedarf ergibt, hat jeder der im 
Waldschwimmbad beschäftigten Mitarbeiter den Badleiter darauf hinzuweisen. 
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13. Anlage 1 – Eintritts- und Servicepreise 

 

Eintrittspreise für die Schwimmbadsaison 2018 
 

Tageskarten 

 

Einzeltageskarten 2018 (€) 

Erwachsene (ab 18 Jahre) 4,50 

Kinder und Jugendliche von 3 bis 17 Jahren 3,00 

Begleitperson einer Person mit Behinderung bei Vorlage des 
entsprechenden Ausweises 
(Menschen mit Behinderung mit einem "B", "G" oder "H" im Ausweis) 

kostenlos 

 

Familientageskarte  

Familien mit bis zu drei Kindern 12,00 

* jedes weitere Kind 1,20 

 

Kurzbadezeit 
(morgens bis 9.00 Uhr sowie 2 Stunden vor Schließung des Waldschwimmbades) 

 

Erwachsene 3,20 

Kinder und Jugendliche  2,20 

 

Mehrfach- und Saisonkarten 

 

12er-Zeitkarte 
(gültig in der laufenden sowie der darauf folgenden  Saison)  

Erwachsene 45,00 

Kinder und Jugendliche 30,00 

 

Saisonkarten  

Erwachsene 
90,00 

 

Familiensaisonkarte (zwei Erwachsene und Kinder bis 17 Jahre 
welche in einem Haushalt gemeldet sind)   

120,00 

Kinder und Jugendliche  70,00 
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Gruppen 

 

Angemeldete Schulklassen außerhalb des Schulverbandes Büchen 
sowie Kindergartengruppen außerhalb des Amtsbereiches im 
Rahmen der Schwimmausbildung. 

 

Gruppen von Vereinen (ab 5 Personen)  

Erwachsene 3,00 Euro  

Kinder und Jugendliche 2,50 Euro 

 

Sondernutzungen 

 

Bahnmiete  

Bahnmiete für Vereine pro Stunde 
(in Verbindung mit einer gültigen Eintrittskarte; für Vereine und Verbände) 

12,50 Euro 

Bahnmieten für Sportvereine und Wasserrettungsorganisationen der 
Gemeinde Büchen 

kostenlos 

 

Serviceleistungen in der Schwimmbadsaison 2018 
 

Schwimmkurse und Schwimmabzeichen 

 

Schwimmkurse  

Kinder, Jugendliche 50,00 Euro 

Erwachsene 75,00 Euro 

Schwimmkurse für Gruppen mit mindestens 8 Teilnehmern aus 
Kindergärten und Schulen bis zur 3. Klasse/Teilnehmer 

40,00 Euro  

 

Abnahme von Schwimmprüfungen  

Seepferdchen 3,00 Euro 

Seeräuber 4,00 Euro 

Deutsches Schwimmabzeichen/Jugendschwimmabzeichen in Bronze 
oder Silber 

4,00 Euro 

Deutsches Schwimmabzeichen/Jugendschwimmabzeichen in Gold 5,00 Euro 

Deutsches Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold 
der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und der Wasserwacht 

9,00 Euro 

Zweitausfertigung Schwimmpass 2,50 Euro 

Zusatzabzeichen 2,50 Euro 
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Fitnesskurse  

Wassergymnastik kostenlos 

 

Benutzungsentgelte 

 

Nutzung der Grillanlage (je Grillplatz) 5,00 Euro 

 

Übernachtungen  

Übernachtungen im Waldschwimmbad pro Person 
(zusätzlich zum Eintrittspreis einer Tageskarte; gilt nicht für Mitglieder der 
Wasserrettungsorganisationen aus der Gemeinde Büchen) 

2,00 Euro 

Mindestpreis 25,00 Euro 

 

Ersatz von Münzpfandschlösser  
für die Schränke und Wertfächer 

35,00 Euro 
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14. Anlage 2 – Aufgabenkatalog  
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15. Anlage 3 – Haus- und Badeordnung  

 

Haus- und Badeordnung für das Waldschwimmbad 
Büchen 
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1. Allgemeines 

 

1.1 Die Haus- und Badeordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in den Bädern 

 

1.2 Die Haus- und Badeordnung ist für alle Badegäste verbindlich. 

Mit dem Lösen der Eintrittskarte erkennt jeder Besucher diese sowie alle sonstigen zur 
Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erlassenen Anforderungen an. 

 

1.3 Die Badeeinrichtungen sind pfleglich zu behandeln. Bei mißbräuchlicher Benutzung, schuldhafter 
Verunreinigung oder Beschädigung haftet der Badegast für den Schaden. 

 

1.4 Die Badegäste haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie der Aufrechterhaltung der 
Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft. 

 

1.5 Das Rauchen ist im Umkleide-, Sanitär-, Spielplatz und Badebereiches nicht gestattet. 

Das Rauchen von Shishas ist verboten. 

 

1.6 Behälter aus Glas (Flaschen, Dosen usw.)sind auf dem gesamten Gelände verboten. 

1  

1.7 Das Personal des Bades übt gegenüber allen Besuchern das Hausrecht aus. Besucher, die gegen 
die Haus- und Badeordnung verstoßen, können vorübergehend oder dauernd vom Besuch des 
Bades ausgeschlossen werden. In solchen Fällen wird das Eintrittsgeld nicht zurückerstattet. 

 

1.8 Wünsche, Anregungen und Beschwerden nimmt das Aufsichtspersonal bzw. die Betriebsleitung 
entgegen. 

 

1.9 Fundgegenstände sind an das Personal abzugeben.  

 

1.10 Den Badegästen ist es nicht erlaubt, Musikinstrumente, Tonwiedergabegeräte oder 
Fernsehgeräte im Bad zu benutzen. 

 

 

2. Öffnungszeiten und Zutritt 

 

2.1 Die Öffnungszeiten und der Einlaßschluß werden öffentlich bekanntgemacht. 

 

2.2 Die Badezeit endet 15 Minuten vor dem jeweiligen Öffnungszeitenende. 

Kassenschluss und Ende des Einlasses ist 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeit. 

 

2.3 Die Betriebsleitung kann die Benutzung des Bades oder Teile davon einschränken. 

 

2.4 Der Zutritt ist nicht gestattet: 

a) Personen, die unter Einfluß berauschender Mittel stehen, 

b) Personen, die Tiere mit sich führen, 

c) Personen, die an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit im Sinne des 
Bundesseuchengesetzes (im Zweifel kann die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
gefordert werden), 

d) Personen, die an Hautveränderungen (z.B. Schuppen, Schorf, großen Wunden) leiden, die 
sich ablösen und in das Wasser übergehen können. 

 

2.5 Personen, die sich ohne fremde Hilfe nicht sicher fortbewegen oder an- und auskleiden können, 
ist die Benutzung der Bäder nur zusammen mit einer Begleitperson gestattet. 
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2.6 Kinder unter 8 Jahren, Blinden, Geisteskranken, sowie Anfallskranken ist die Benutzung der 
Bäder nur zusammen mit einer Begleitperson (min. 18 Jahre) gestattet. 

 

2.7 Jeder Badegast muss im Besitz eines gültigen Eintrittsausweises für die entsprechende Leistung 
sein. 

2  

2.8 Die Weitergabe von Tagekarte, 12 er Karten sowie Saisonkarten kann zum Verweis des Bades 
führen. 

 

2.9 Gelöste Eintrittsausweise werden nicht zurückgenommen, Entgelte bzw. Gebühren nicht 
zurückgezahlt. 

 

 

3. Haftung 

 

3.1 Die Badegäste benutzen die Bäder einschließlich ihrer Einrichtungen auf eigene Gefahr, 
unbeschadet der Verpflichtung des Betreibers, die Bäder und Einrichtungen in einem 
verkehrssicheren Zustand zu erhalten. 

 

3.2 Für höhere Gewalt und Zufall sowie für Mängel, die auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt 
nicht sofort erkannt werden, haftet der Betreiber nicht. 

 

3.3 Für die Zerstörung, Beschädigung oder für das Abhandenkommen der in die Einrichtung 
eingebrachten Sachen wird nicht gehaftet. 

 

3.4 Der Betreiber oder seine Erfüllungsgehilfen haften für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden 
n u r bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

 

3.5 Dies gilt auch für die auf den Einstellplätzen des Bades abgestellten Fahrzeuge. 

 

3  

4. Benutzung der Bäder 

 

4.1 Die Becken dürfen nur nach gründlicher Körperreinigung benutzt werden. 

 

4.2 Die Verwendung von Seife außerhalb der Duschräume ist nicht gestattet. 

 

4.3 Die Badegäste dürfen die Barfußgänge, Duschräume und Beckenumgänge nicht mit 
(Straßen)Schuhen betreten. 

 

4.4 Der Aufenthalt im Naßbereich der Bäder ist nur in üblicher Badebekleidung gestattet. 

 

4.5 Das Springen geschieht auf eigene Gefahr. Das Wippen ist nicht gestattet. 

 

4.6 Beim Springen ist unbedingt darauf zu achten, daß 

a) der Sprungbereich frei ist, 

b) nur eine Person das Sprungbrett betritt. 

Ob eine Sprunganlage freigegeben wird, entscheidet das zuständige Aufsichtspersonal. 
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4.7 Seitliches Einspringen, das Hineinstoßen oder Werfen anderer Personen, in das Becken sowie 
das Unterschwimmen des Springbereiches bei Freigabe der Sprunganlage sind untersagt. 

 

4.8 Laufspiele am Beckenrand und Turnen an den Geländern sind nicht erlaubt. 

 

4.9 Ballspiele dürfen nur auf den dafür vorgesehen Flächen ausgeübt werden. 

 

4.10 Die Benutzung von Schwimmflossen, Taucherbrillen, Schnorchelgeräten bedarf einer 
besonderen Zustimmung des Schwimmbadpersonales. 

 

4.11 Die Benutzung von Augenschutzbrillen (Schwimmbrillen) erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

4.12 Das Fotografieren und Filmen fremder Personen und Gruppen ist nicht gestattet. Für 
gewerbliche Zwecke und für die Presse bedarf das Fotografieren und Filmen der vorherigen 
Genehmigung durch den Bürgermeister bzw. die Badleitung. 

 

 

5. Besondere Bestimmungen für Freibäder 

 

5.1 Jeder Gast hat selbst auf seine Wertsachen zu achten. Bei Verlust oder Diebstahl wird keine 
Haftung übernommen. 

 

5.2 Für den Tascheninhalt wird eine Haftung nicht übernommen. 

 

5.3 Vor der Aushändigung der Kleidung ist das Eigentum an den Sachen nachzuweisen. 

 

5.4 Kleidung, die nach Badeschluss nicht abgeholt ist, wird vom Personal des Bades in Verwahrung 
genommen. 

 

5.5 Verschlossene Garderobenschränke werden vom Personal nach Badeschluss geöffnet. 

 

6. Ausnahmen 

 

6.1 Die Haus- und Badeordnung gilt für den allgemeinen Badbetrieb. 

 

6.2 Bei Sonderveranstaltungen können von dieser Haus- und Badeordnung Ausnahmen zugelassen 
werden, ohne dass es einer besonderen Aufhebung der Haus- und Badeordnung bedarf. 

 

 

 

 

 

 


